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Wichtige Termine

▪ Umstellung auf ELER-Antrag 2026 Abschaltung des Antragsprogramms am 20. Oktober 2025

▪ Programmfreigabe geplant Montag, 3. November 2025

▪ Eingang der Anträge bis 31. Dezember 2025

▪ Abgabe des Tierbestandsnachweises vom 3. Januar bis 13. Januar 2026

▪ Antragsänderungen/ Korrekturen bis 13. Januar 2026

▪ Aktualisierung des Referenzstandes im Programm etwa alle 3 Wochen (aktuell mit Datenstand vom 12. Oktober 2025)
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Support - technische Hilfe

• Die programmtechnische Hilfe ist eingerichtet vom 10. November bis 19. Dezember 2025

Montag bis Donnerstag: 9:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 9:00 bis 15:00 Uhr

• Anfragen können ausschließlich per E-Mail erfolgen an hotline_bb.profil-inet@data-experts.de

• Nutzer finden die E-Mailadresse im Infofenster (i) des Antragsprogramms (oben links)

• Die Support Mitarbeiter unterstützen die Anwender in technischen Fragen:

➢ Verbindungsprobleme

➢ Probleme mit dem Browser

➢ Analyse von fehlgeschlagenen Anmeldungen

➢ fehlerhafte Abarbeitung des Programms (Programmfehler)

➢ die Mitarbeiter des Supports können bei Bedarf und Zustimmung des Antragstellers lesenden Zugriff per TAN auf die  Daten des Nutzers 
erhalten

➢ Der Nutzer kann dem Supportmitarbeiter eine Betriebsdatensicherung seines Antrags zur Prüfung übergeben. Diese kann über den Link 
„Betriebsdaten sichern“ im Info-Fenster erstellt werden.

mailto:hotline_bb.profil-inet@data-experts.de
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Anmeldung - Zertifikatsbasiert 

Antragsteller/Bevollmächtigte

Anmeldung:

➢ ‚Mit authega-Zertifikat‘ 

und zugehörigem Passwort   
(Einreichen ohne 
Datenbegleitschein. Dem Nutzer 
wird nach dem erfolgreichen 
Einreichvorgang eine Quittung 
ausgegeben)

➢ Mit ‚BNR-ZD und PIN (ZID)‘ nicht 
mehr möglich   

Verwaltung

Anmeldung:

➢ ‚Mit Agrarantrag BB‘ 

nur für Verwaltungs-
Mitarbeiter, per 
Benutzername und Passwort
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Verfahrensauswahl in inet Agrar

Anpassungen

▪ Einbindung in die Verfahrens-Auswahl:

➢ ELER-Antrag 2026: zum Start der 
Antragstellung am 3. November 2025

▪ Reihenfolge der  Antragsverfahren:

➢ Nach Aktualität sortiert, das jüngste 
Verfahren zuerst

▪ Anpassung der auswählbaren Verfahren:

➢ Verfahren aus den Jahren vor 2023 
sind seit dem 1. Juli 2025 nicht mehr 
einsehbar. Hintergrund ist die 
Verringerung des Datenvolumens zur 
Performance-Verbesserung des 
Programms. 
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Dokumentenbaum - Teil 1

Allgemeine Angaben

▪ Stammdaten

▪ Betriebsprofil

Flächenangaben

▪ Anlage 1 – Nutzungsnachweis (ELER)

▪ Prüfhinweise Amt Bindungsflächen

▪ GIS-Ansicht/ Antragsgeometrien

▪ Nachweis Verfügungsberechtigung 
(neu)

▪ Anlage 2 – Parzellen-Abgänge ELER

▪ Anlage Pflugereignis (PDF-Datei)
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Dokumentenbaum - Teil 2

Einzelanträge

▪ Verlängerungsantrag AUKM (FP 890)

▪ Förderantrag AUKM für 3 Jahre (FP  
3130, 3140, 3160, 3170, 3180, 3190, 
3200, 3210, 3230)

▪ Erweiterungs-/Ersetzungsantrag 
AUKM

▪ Bestätigungsvermerk UNB (zu 
Bindung 2216)

▪ Zusätzliche Angaben zum FP 3160 (im 
Herbstantrag als Hinweis  
beizubringender Unterlagen mit dem  
Maiantrag)

▪ Änderungs-/Übernahmeantrag

▪ Fördernehmerwechsel 

▪ Antrag auf vorzeitiges Beenden

Rücknahme von Anträgen

• Rücknahme von Anträgen
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Dokumentenbaum - Teil 3

Weitere Angaben - Tiere

▪ Tierbestandsnachweis

▪ Anlage 4a Tierbestandsliste Rinder

▪ Anlage 4b Tierbestandsliste Pferde, 
Schafe, Schweine

Hinweise

▪ Hinweise zum ELER-Antrag 2026

▪ Hinweise und Erklärungen zu Rechts-, 
Kontroll- und Strafvorschriften, zum 
Referenzsystem sowie zur 
Datenverarbeitung

▪ Nutzcodeliste

▪ GIS-Bearbeitungshinweise

▪ Hinweise zum Nutzungsnachweis
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Allgemeine Angaben - Betriebsprofil

Frage 1

Da die Versendung der Bescheide 
zukünftig „papierlos“ erfolgen soll,   
erfolgt hierzu das Vortragen der Antwort 
„Ja“ zur elektronischen Versendung des  
Bescheides. 

Wird dies vom Nutzer noch nicht 
gewünscht, ist das Setzen der Antwort 
„Nein“ für 2026 noch einmal möglich.
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Nutzungsnachweis - Layout

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben entfiel 
ab dem Jahr 2025 die Verpflichtung zur 
Bereitstellung von mindestens 4% des 
Ackerlandes als nichtproduktive Fläche 
(Einhaltung GLÖZ 8). Daher wurde die
Spalte GLÖZ 8 aus der 
Gesamtparzellentabelle und der 
Teilflächentabelle des ELER-Antrags 2026 
entfernt. 

Neues Feature:
Es wurde analog zum Agrarförderantrag 
die Spalte ‚GIS‘ aufgenommen. Über den 
Button mit dem kleinen Pfeil kann nun 
direkt auf die ausgewählte 
Fläche/Teilfläche im GIS gesprungen 
werden. Diese wird beim automatischen 
Wechsel im GIS in der größtmöglichen 
Auflösung dargestellt.
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Nachweis Verfügungsberechtigung - GIS

Nach § 5 Absatz 5 GAP 
InVeKoSV ist die 
Verfügungsberechtigung durch 
die Verwaltung zu prüfen, 
wenn eine Parzelle erstmalig in 
das System zur Identifizierung 
landwirtschaftlicher Parzellen 
aufgenommen wird oder diese 
Fläche nach drei Jahren der 
Nichtbeantragung erneut 
beantragt wird. 

Ablauf: 

1. Im GIS-Bereich wird durch 
den Nutzer ein 
Referenzvorschlags-Feldblock 
erfasst und eine Gesamtparzelle 
auf diesem  eingezeichnet. 
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Nachweis Verfügungsberechtigung 1

2. Ist die erfasste Gesamtparzelle 
(Brutto) größer als 0,1 ha, erfolgt 
im neuen Formular ‚Nachweis 
Verfügungsberechtigung‘ das 
Vortragen aller Teilflächen je 
betroffenem Flurstück. 

Die Teilflächen je Flurstück  
werden im Hintergrund durch 
Verschneidung mit den darunter 
liegenden Flurstücken vom 
Programm ermittelt. 

Zu beachten: 

Die Ermittlung der betroffenen 
Flurstücke kann nur für Flächen 
in Brandenburg durchgeführt 
werden. Für Flächen in Berlin 
sind die Flurstücke manuell vom 
Nutzer im Formular zu erfassen.
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Nachweis Verfügungsberechtigung 2

3. Je entstandener Zeile im 
Formular ist ein Nachweis der 
Verfügungsberechtigung 
hochzuladen (maximal 3 
Dateien je Zeile). 

Zugelassene Dateiformate: 
.pdf, .jpg, .jpeg, .png

Der Fortschritt des Uploads 
wird durch ein Fenster im 
oberen Bereich angezeigt.

Danach ist die Aktion durch 
Klick auf ‚Übernehmen‘ durch 
den Nutzer abzuschließen.

4. Zusätzlich ist es zwingend 
erforderlich, die ganzjährige 
Verfügbarkeit der hier 
aufgeführten Flächen durch 
Anhaken des Feldes unter der 
Tabelle zu bestätigen.
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Hinweise zu Antragsformularen 

➢ Im Formular Förderantrag wurden die neuen Förderprogramme 3160 [Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen] und 3170 [Erhaltung 

tiergenetischer Ressourcen] aufgenommen.

➢ Im Formular Erweiterungs-/Ersetzungsantrag und im Formular Änderungs-/Übernahmeantrag wurde das Förderprogramm 3180 [Ökologischer 
Landbau] hinzugefügt. 

➢ Für die Aufsattelbindungen in den Förderprogrammen 3110 und 3130 werden ab 2026 neue Bindungen als Grundförderungen angeboten,  da 

eingegangene Verpflichtungen im FP 810 zum Jahresende 2025 auslaufen. 

Im FP 3110 kann die Bindung 2111 und im FP 3130 die Bindung 2131 als Grundförderung für neue und bereits laufende AUKM-Verpflichtungen 

genutzt werden.

Antragstellende mit einer bereits bestehenden Verpflichtung im Förderprogramm 3110 stellen zur ausgewählten Bindung 2111 (Grundförderung 

FP 3110) einen Erweiterungsantrag FP3110.

Antragstellende mit einer bereits bestehenden Verpflichtung im Förderprogramm 3130 stellen zur  ausgewählten Bindung 2131 (Grundförderung 

FP 3130) einen Erweiterungsantrag FP 3130.
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Hinweise zu Antragsformularen - Nutzungsnachweis

Dem Nutzer wird an jeder 
betroffenen Gesamtparzelle 
der Hinweis auf eine fehlende 
Bindung zur ‚Grundförderung‘ 
angezeigt. 
Im Beispiel (siehe Abbildung) 
einmal zu Bindungen im 
Förderprogramm 3130:

Fehlertext: ‚Zur beantragten 
Förderung FP3130 fehlt die 
Grundförderung 2131 oder 2182 
bzw. 3182. Eine Grundförderung 
über ÖR 4 oder die Bindung 11Z 
(Natura2000) wird erst mit dem 
Agrarförderantrag 2026 
beantragt.‘

Dieser Fehlerhinweis wird 
zusätzlich unter ‚Meldungen 
zum Nutzungsnachweis‘ 
ausgegeben.
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Hinweise zu Antragsformularen - Nutzungsnachweis 

Prüfung Bindungskombination:

Analog zur Plausibilisierung von 
Bindungskombinationen im 
Agrarförderantrag wurde diese 
Funktion auch im ELER-Antrag 
integriert. 
Geprüft wird auf eine korrekt 
gesetzte Grundförderung zu 
Bindungen in den 
Förderprogrammen 3110 bzw. 3130 
und die korrekte Kombination von 
Aufsattelbindungen je Teilfläche.

Im Beispiel (siehe Abbildung) wurde 
zur Bindung 3111C aus Vorjahr 
(Verpflichtung im FP 3110) fehlerhaft 
die Bindung 2131 (FP 3130) als 
Grundförderung ausgewählt. 

Die Parzelle und die Teilfläche 
werden daraufhin mit einem roten 
Dreieck markiert und Fehlerhinwiese 
ausgegeben.
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Hinweise zu Antragsformularen- Förderantrag AUKM

Wird nach Auswahl der Bindung 2131 als 
Grundförderung für eine bereits bestehende  
Verpflichtung im FP 3130 fehlerhaft der Förderantrag 
FP 3130 gestellt (anstatt ein Erweiterungsantrag oder 
Ersetzungsantrag FP 3130), wird folgende 
Fehlermeldung zum Formular ‚Förderantrag AUKM 
für 3 Jahre‘ ausgegeben:

‚Zum FP 3130 kann nur ein Erweiterungs-
/Ersetzungsantrag gestellt werden, da bereits eine 
Verpflichtung aus Vorjahr/en besteht.‘
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Zusätzliche Angaben zum FP 3160 

Das neue online-Formular ist 
im ELER-Antrag 2026 nicht 
editierbar. Es dient Nutzern, 
welche das FP 3160 ‚Erhaltung 
pflanzengenetischer 
Ressourcen‘ beantragen, 
zunächst nur der Information 
und Vorbereitung auf den 
Agrarförderantrag 2026. 

Zu beachten sind insbesondere 
die „Weiteren Hinweise“ in den 
Punkten 3 bis 7 unter der 
Tabelle.

Das Formular ist vom Nutzer 
erst im Agrarförderantrag 2026 
online auszufüllen und mit den 
erforderlichen  Anlagen   
einzureichen.
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Tierbestandsnachweis ELER

NEU:

➢ Der GVE/RGV-Wert für die Tierart 
Sonstige Schweine beträgt ab 2026: 
0,3000 (analog der Beachtung/ 
Berechnung im Bereich der 
‚Direktzahlungen‘).

➢ Bei den Tierarten Damwild und
Rotwild erfolgt keine 
Unterscheidung mehr nach Alter 
der Tiere (unter 18 Monate, über 
18 Monate). Sie werden analog 
dem Agrarförderantrag 2025 
zusammengefasst und mit einem 
GVE/RGV-Wert von 0,1500 für 
Damwild und 0,3000 für Rotwild in 
die Berechnungen einbezogen.
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GIS - Kulisse zum FP 40 

Zur Unterstützung der Antragsteller 
im FP 40 [Erschwernisausgleich 
PSM-Verzicht in 
Naturschutzgebieten (NSG) und im 
Nationalpark "Unteres Odertal"] 
wurde analog dem 
Agrarförderantrag 2025 die Kulisse 
„Naturschutzgebiete (FP 40)“ im 
ELER-Antrag 2026 integriert. 

Zusätzlich kann über den Button 
„Schnittflächen mit Kulissen“ nun 
auch im Nutzungsnachweis ELER 
die Betroffenheit der einzelnen 
Antragsflächen an der Förderkulisse 
zum FP 40 ermittelt werden.
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GIS - Layer ‚Geometrien vorletztes Jahr (alle)‘

Für die geltenden Verpflichtungen zur 
Einhaltung der Vorschriften zu GLÖZ 7 sind 
im ELER-Antrag 2026 die im Agrarförderantrag 
2024 und 2025 beantragten Nutzungscodes
der Flächen zu den Jahren:

➢ 2024 (vorletztes Jahr)
➢ 2025 (Vorjahr) 

am Maptipp jeder Geometrie im GIS 
einsehbar. 

Zusätzlich wurde der neue Layer „Geometrien 
vorletztes Jahr (alle)“ im Programm integriert.  
Dieser enthält die beantragten Geometrien 
aller Nutzer aus dem vorletzten Jahr. Auch an 
diesen Geometrien wird der beantragte 
Nutzungscode am Maptipp dargestellt.

Somit stehen dem Nutzer für 2026 zwei 
Vorjahre zur Nachverfolgung der 
Flächennutzung in der Vergangenheit zur 
Verfügung.
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